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Allgemeine Geschiftsbedingungen der Kauriss GmbH

§ 1 Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschéaftsbedingungen gelten fur alle Dienstleistungen der Kauriss
GmbH, im Folgenden Kauriss GmbH genannt. Geschaftsbedingungen des Auftraggebers
finden nur dann Anwendung, wenn dies ausdriicklich mit dem Auftraggeber schriftlich
vereinbart wurde.

§ 2 Vertragsgegenstand, Leistungsumfang

1. Die Kauriss GmbH flhrt ihre Dienstleistungen mit groter Sorgfalt unter Beachtung
der allgemeinen Qualitatsstandards und unter Beriicksichtigung der Bedurfnisse ihrer
Auftraggeber durch. Gegenstand des Vertrages ist die in der jeweiligen Bestellung
vereinbarte Dienstleistung und deren konkrete Leistungsspezifikation. Die Kauriss
GmbH erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen in eigener Verantwortung
durch fachlich und methodisch qualifizierte, angestellte oder freie Mitarbeiter.

2. Enthalt die Leistungsspezifikation der Dienstleistung Liicken, Fehler,
Auslegungsspielraume, Unklarheiten, oder fehlen Detaillierungen, ist die Kauriss
GmbH dazu berechtigt, die Dienstleistung nach eigenem Ermessen zu erflllen.

3. Bei Beratungsvertragen mit Férdermittelanteil gilt der Vertrag vorbehaltlich der
Forderzusage des Fordermittelgebers. Bei Beratervertragen mit nachtraglich
mdglicher Forderung gelten die Vertrage unabhangig von der nachtraglich gewahrten
Forderung.

§ 3 Vertragsanderungen

Jede Partei kann wahrend der Vertragslaufzeit bei der anderen Partei in schriftlicher Form
Anderungen des vereinbarten Leistungsumfangs beantragen. Nach Erhalt eines
Anderungsantrags wird der Empfanger die Anderung darauf hin iberprifen, ob und zu
welchen Bedingungen sie durchfuhrbar ist (z. B. Auswirkungen auf Termine und/oder
Vergutung), und dem Antragsteller schriftlich eine Zustimmung oder Ablehnung mitteilen
bzw. ein Anderungsangebot unterbreiten und dieses gegebenenfalls begriinden.

§ 4 Geheimhaltung, Datenschutz

1. Die Parteien werden wesentliche und nicht allgemein bekannte Angelegenheiten der
jeweils anderen Partei mit der im Geschaftsleben Ublichen Vertraulichkeit behandeln.

2. Die Kauriss GmbH verpflichtet sich, samtliche Informationen, die im Zusammenhang
mit der Durchfiihrung einer Beratungsleistung bekannt werden, insbesondere
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse des Auftraggebers, vertraulich zu behandeln
und nicht auBerhalb dieses Vertrages fir sich selbst zu verwerten oder an Dritte
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weiterzugeben. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Vertrags
bestehen.

Fir geférderte Beratungen gilt: Sollte ein Férdermittelgeber zwecks
Qualitatsuberprufung Daten anfordern, so wird der Kauriss GmbH die Erlaubnis
erteilt, diese weiterzugeben. Der Auftraggeber wird darlber unterrichtet.

§ 5 Nutzungsrechte

1.

Die Kauriss GmbH raumt ihrem Auftraggeber an allen im Rahmen der Tatigkeit fur
den Auftraggeber erstellten Arbeitsergebnissen das zeitlich und 6értlich
unbeschrankte, unwiderrufliche, nicht ausschlielliche Nutzungsrecht zur beliebigen
internen Benutzung ein.

Alle Plane und Unterlagen, die von der Kauriss GmbH im Rahmen der Dienstleistung
verwendet werden, sowie die von der Kauriss GmbH eingebrachten Fertigkeiten,
Fahigkeiten und Methoden verbleiben mit den dazugehdérigen Rechten bei der
Kauriss GmbH. Die Kauriss GmbH rdumt ihrem Auftraggeber hieran ein nicht
ausschlieldliches Nutzungsrecht ein, soweit dies zur Nutzung der Arbeitsergebnisse
der Dienstleistung erforderlich ist.

Ein von der Kauriss GmbH eingerdumtes Nutzungsrecht ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung der Kauriss GmbH auf Dritte Ubertragbar. Auch die Erteilung
von Unterlizenzen, die Uberlassung der Arbeitsergebnisse an Dritte auf Zeit oder das
Zuganglichmachen in sonstiger Weise bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Kauriss GmbH.

§ 6 Vergutung, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung

1.

Die Vergutung fur die Kauriss GmbH richtet sich nach den schriftlichen Angeboten.
Sie wird nach den fur die Tatigkeit aufgewendeten Zeiten berechnet (Vergutung nach
Aufwand) oder als Festpreis vereinbart. Sofern nicht anders vereinbart, hat die
Kauriss GmbH neben der Vergutung Anspruch auf Ersatz der Reisekosten und
sonstigen Auslagen.

Im Falle einer Anderung des Umsatzsteuersatzes bleiben die Nettopreise verbindlich
(= Preisangaben ohne Umsatzsteuer).

Die Kauriss GmbH kann mehrere Abschlagsrechnungen wahrend des Projektablaufs
stellen.

Alle Forderungen sind spatestens zwei Wochen nach Rechnungsdatum ohne
Abzlge fallig, sofern auf der Rechnung nichts anderes angegeben ist. Der
Auftraggeber gerat nach Ablauf des Zahlungsziels ohne gesonderte
Zahlungsaufforderung in Verzug.

§ 7 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

1.

Die Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen durch die Kauriss GmbH erfordert
die Mitwirkung durch den Auftraggeber.
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Der Auftraggeber arbeitet mit der Kauriss GmbH zusammen und gewahrt der Kauriss
GmbH zu den vereinbarten Zeiten sicheren Zugang zu seinen Geschaftsraumen und
Computersystemen, evtl. Fernzugriff sowie Zugriff auf sonstige Einrichtungen,
Beistellungen, Informationen oder Unterlagen, die die Kauriss GmbH zur Erflllung
ihrer Vertragspflichten in angemessenem Umfang anfordern kann. Der Auftraggeber
verpflichtet sich, dass seine Mitarbeiter der Kauriss GmbH in angemessenem
Umfang zur Unterstltzung zur Verfligung stehen und dass die Kauriss GmbH in
angemessenem Umfang auf Entscheidungstrager im Projekt und andere Mitarbeiter
des Auftraggebers zurlickgreifen kann, damit der Kauriss GmbH die
Leistungserbringung ermdglicht wird.

Erfullt der Auftraggeber eine seiner Mitwirkungspflichten nicht ordnungsgeman oder
nicht unverziglich, so verlangern sich die vertraglich vereinbarten
Ausfuhrungsfristen. Die Kauriss GmbH kann hierdurch verursachten Mehraufwand,
insbesondere fiir die verlangerte Bereitstellung des Personals oder der Sachmittel, in
Rechnung stellen.

§ 8 Haftung

1.

Die Kauriss GmbH haftet nur fir Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. Unabhangig
davon, ob es sich um eine vertragliche, aul3ervertragliche oder um eine gesetzliche
Anspruchsgrundlage handelt.
Schadensersatzanspriiche gegen die Kauriss GmbH sind in der Héhe und fiir einen
Zeitraum von drei Jahren beschrankt auf die in der Berufshaftpflicht der Kauriss
GmbH aufgeflhrten Deckungssummen. Diese betragen:

o 3.000.000,00 € fur Personenschaden durch Bauvorhaben im Rahmen der OSV

o 300.000,00 € flr Berufshaftpflicht/Objektschaden-Versicherung fiir alle

Bauvorhaben (OSV)

Die Haftung der Kauriss GmbH ist ausgeschlossen, wenn Beratungsfehler darauf
beruhen, dass der Kunde seiner Mitwirkungspflicht aus § 7 nicht vollstandig oder
rechtzeitig nachgekommen ist. Der Nachweis von Rechtzeitigkeit und/oder
Vollstandigkeit ist vom Kunden zu erbringen.
Die Kauriss GmbH stellt sicher, dass Berechnungen im Beratungsprozess mit
aktueller und allgemein anerkannter Software durchgefiihrt werden. Die Haftung der
Kauriss GmbH ist ausgeschlossen, wenn Beratungs- und/oder Berechnungsfehler
darauf beruhen, dass die verwendete Software fehlerhaft ist und/oder entgegen den
einschlagigen Vorschriften programmiert ist. Schaden dieser Art sind an den
Hersteller/Programmierer der entsprechenden Software zu richten.
Haftungen flir Schaden des Kunden werden von der Kauriss GmbH nur
Ubernommen, wenn diese von der Kauriss GmbH vorsatzlich oder grob fahrlassig
verursacht wurden. Der Nachweis darlber ist vom Kunden zu erbringen.
Fir den Erfolg, welcher aus der Beratung resultiert, kann mit Riicksicht auf die
Aufgabenstellung der Kauriss GmbH nicht garantiert werden. Der Haftungsumfang
beschrankt sich auf die berechnete Honorarhéhe, jedoch sind Personenschaden von
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der Haftungsbeschrankung ausgenommen. Es kann und wird keine Zusage fur die
Erreichbarkeit bestimmter Energie- oder Einsparwerte gegeben.
7. Die Kauriss GmbH unterhalt eine Haftpflichtversicherung fir Berufs- und
Vermogensschaden. Die Deckungssummen betragen:
o 3.000.000,00 Euro fur Personenschaden durch Bauvorhaben im Rahmen der
OSV (3.000.000,00 €)
o 300.000 Euro flr Berufshaftpflicht/Objektschaden-Versicherung fir alle
Bauvorhaben (OSV). Wird eine erweiterte Haftungssumme gewinscht, ist dies
der Kauriss GmbH vor Auftragserteilung mitzuteilen.

§ 9 Schlussbestimmungen

1. Anderungen oder Erganzungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen beddirfen
der Schriftform.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen
unwirksam oder nichtig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der tbrigen
Bestimmungen hiervon unberuthrt. Die Parteien werden in einem solchen Fall die
unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen,
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung
mdglichst nahekommt.

3. AusschlieRlicher Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit
dem vorliegenden Vertrag ist der Sitz der Kauriss GmbH.

Datum Unterschrift Auftraggeber



	§ 1 Geltungsbereich 
	§ 2 Vertragsgegenstand, Leistungsumfang 
	§ 3 Vertragsänderungen 
	§ 4 Geheimhaltung, Datenschutz 
	§ 5 Nutzungsrechte 
	§ 6 Vergütung, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung 
	§ 7 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 
	§ 8 Haftung 
	§ 9 Schlussbestimmungen 

